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MITTEILUNGSBLATT 
 
 
 
 

 

FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG 
 
Am Freitag, den 31. Jänner 2025 besteht von 13.00-17.00 Uhr im Feuerwehrhaus die Möglichkeit, eine 
Überprüfung der Feuerlöscher durchführen zu lassen. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die 
Feuerlöscher alle 2 Jahre einer Überprüfung zu unterziehen sind. An diesem Termin wird ein befugter 
Fachmann anwesend sein um die Feuerlöscher zu überprüfen und mit einer Begutachtungsplakette 
versehen. 
Die Feuerlöscher können bereits am Donnerstag, den 30. Jänner 2025 von 18.00-21.00 Uhr im 
Feuerwehrhaus abgegeben werden. 
 
 

KONTROLLE WASSERZÄHLER 
 
Unabhängig von der jährlichen Ablese wird empfohlen, den Zählerstand des Wasserzählers regelmäßig zu 
kontrollieren. Es kommt leider immer wieder vor, dass Rohrbrüche, undichte Sicherheitsventile etc. bis zur 
Wasserabrechnung unentdeckt bleiben und dadurch oft hohe Wassergebühren auflaufen, die der 
Liegenschaftseigentümer - da er für die Instandhaltung der Hausleitung verantwortlich ist - zu tragen hat. 
 
 

FESTSTOFFE NICHT IN DEN KANAL! 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Stoffe in den Kanal eingebracht werden, die nicht zu den Abwässern 
gehören (z.B. Feuchttücher, Hygieneartikel,…). 
Dadurch entstehen beim Betrieb der Kläranlage oftmals technische Schwierigkeiten und Kosten. 
Der Kanal und die Kläranlage dienen nur der Beseitigung von Abwässern, nicht aber für andere Abfälle! 
Wir weisen höflich darauf hin, dass das Entsorgen von Stoffen, die nicht für den Kanal bestimmt sind, 
strafbar ist und zur Anzeige gebracht wird! 
 
 

VERUNREINIGUNGEN DURCH HUNDEKOT 
 
Am Gemeindeamt gehen immer wieder Beschwerden über Verunreinigungen durch Hundekot auf 
öffentlichen Flächen ein. Gemeindebürger beschweren sich aber auch darüber, dass Hundekot z.B. in 
privaten Vorgärten, auf Gartenzäunen etc. hinterlassen wurde.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die Besitzer oder Verwahrer von Hunden verpflichtet sind, die durch ihre 
Hunde verursachten Verunreinigungen (Hundekot) sofort zu entfernen und ordnungsgemäß zu 
entsorgen bzw. dafür zu sorgen haben, dass die Hunde nicht in private Gärten gelangen können!!! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
            Der Bürgermeister 

                                                                     Karl Kastner, MSc 


